
INFORMIEREN SIE SICH 
AUF WWW.CSL.LU

SIE GEHÖREN 
(FAST) ALLE DER
ARBEITNEHMERKAMMER AN

DIE ARBEITNEHMERKAMMER SETZT SICH FÜR IHRE RECHTE EIN 

NEHMEN SIE AN DER GRÖSSTEN 
WAHL IN LUXEMBURG TEIL

Alle Arbeitnehmer, Auszubildende, Rentner und 
Arbeitsuchende gehören, unabhängig von ihrer Staat-
sangehörigkeit oder ihrem Wohnort, automatisch der 
Arbeitnehmerammer (CSL) an.

Auch ausländische Arbeitnehmer und Grenzgänger
sind Kammerangehörige der CSL.

Die CSL arbeitet insbesondere im Bereich des Arbeits-
rechts, der Sozialversicherung, der Ausbildung und des 
Steuerwesens Stellungnahmen aus, um die luxembur-
gische Gesetzgebung zugunsten ihrer Angehörigen 
zu beeinfl ussen.

Sie vertritt ihre Angehörigen in zahlreichen sozioöko-
nomischen Einrichtungen des Landes, darunter auch 
in den Einrichtungen der Sozialversicherung (z. B. der 
Nationalen Gesundheitskasse).

Sie setzt sich für die Gesundheit, die Sicherheit und 
das Wohlbefi nden am Arbeitsplatz ein.

Sie veröff entlicht kostenlose Informationsbroschüren
über Ihre sozialen Rechte.

Über ihre sozialen Netzwerke und Newsletter verbreitet 
sie praktische Informationen zur Arbeitswelt. Melden 
Sie sich an! (www.csl.lu).

Über das Luxembourg Lifelong Learning Centre 
(www.LLLC.lu) bietet sie Weiterbildungen in verschie-
denen Formen und zu unterschiedlichen Themen an.

Im Rahmen der Berufsausbildung in Luxemburg befasst 
sie sich mit den Rechten und der Ausbildung von Auszu-
bildenden.

Sie hat die Refl exionsplattform IMPROOF für eine faire 
und nachhaltige Wirtschaft ins Leben gerufen 
(www.improof.lu).

Mehr als 600 000 Personen, ob Einwohner 
oder Grenzgänger, können an den Wahlen zur 
Arbeitnehmerkammer teilnehmen.

Sie erhalten Ihren Wahlschein im Januar/Februar 
2024 per Post. Er ist vor dem offi  ziellen Datum der 
Sozialwahlen (12. März 2024) zurückzusenden.
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